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Mit der Abschaffung der Feuerwehrpflicht wurde das Gesetz über die direkten Steuern (Steuergesetz) um 
einen Passus erweitert, welcher regelt, dass Milizfeuerwehrleute ihren Sold ab Fr. 5‘000 zu versteuern 
haben:  

§ 25. 

1 Der Einkommenssteuer unterliegen nicht: 

hbis)  der Sold der Milizfeuerwehrleute bis zum Betrag von jährlich Fr. 5'000 Franken für 
 Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erfüllung der Kernaufgaben der Feuerwehr 
 (Übungen, Pikettdienste, Kurse, Inspektionen und Ernstfalleinsätze zur Rettung, Brand-
 bekämpfung, allgemeinen Schadenwehr, Elementarschadenbewältigung und dergleichen); 
 ausgenommen sind Pauschalzulagen für Kader, Funktionszulagen sowie Entschädigungen für 
 administrative Arbeiten und für Dienstleistungen, welche die Feuerwehr freiwillig erbringt; 

Die Mitglieder der Milizfeuerwehren opfern einen Grossteil ihrer Freizeit für die Sicherheit der Bewohner 
unseres Kantons. Es sollte daher nicht sein, dass sie mit zusätzlichen Steuern für ihre Dienstleistungen an 
der Gesellschaft belastet werden.  

Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat daher, den o.g. Abschnitt des Steuergesetzes anzupassen 
und die Freigrenze, analog den Kantonen Baselland und Aargau, bei CHF 10‘000.- festzusetzen. 

Balz Herter, Helen Schai-Zigerlig, Felix W. Eymann, Sebastian Kölliker, Eduard Rutschmann, 
Beatrice Isler, Christophe Haller, Thomas Grossenbacher, Sarah Wyss, Annemarie Pfeifer, 
Patrick Hafner, Patricia von Falkenstein, Andrea Elisabeth Knellwolf, Oswald Inglin, Thomas 
Gander, Salome Hofer 


